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Die Aussage im Leserbrief, dass
Santésuisse in ihren Statistiken
Rechnungen von Schweizer Ver-
sandapotheken den in Solothurn
und Thurgau ansässigen selbstdi-
spensierenden Ärzten anlastet, ent-
spricht nicht der Datendefinition,
wie sie im Santésuisse-Datenpool
angewendet wird. Eine Vermischung
von Apothekerleistungen mit abge-

gebenen Medikamenten durch Ärzte
ist ausgeschlossen. Im Santésuisse-
Datenpool können angefallene Me-
dikamentenkosten nach dem Stand-
ortkanton des Rechnungsstellers
sowie nach dem Wohnkanton der
Versicherten erstellt werden. Im Fall
von Versandapotheken ist für die
Interpretation zu beachten, dass in
der Sicht nach Rechnungssteller die

gesamten Kosten dem Standortkan-
ton zugerechnet werden. 
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